
Kriterien zur Mittelvergabe der Stiftung Kompass 
 

Ziele der Stiftung: 

 

(aus der Satzung) 
Präambel: 

Über ihre eigene fördernde Tätigkeit hinaus hat sich die Stiftung zum Ziel gesetzt, die 

Bereitschaft von Gemeindegliedern, Förderern und Gruppen zur ehrenamtlichen Mitarbeit 

an dieser Aufgabe zu wecken und weiteres privates Engagement auf diesem Gebiet 

anzuregen. 

§ 2 

Gemeinnütziger, kirchlicher Zweck 

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und kirchliche 

Zwecke im Sinne des Abschnittes ,,Steuerbegünstigte Zwecke“ der 

Abgabenordnung. 
(2) Zweck der Stiftung ist die materielle und ideelle Unterstützung der kirchlichen und 

diakonischen Arbeit des Kirchenkreises, seiner Kirchengemeinden und kirchlichen 

Einrichtungen. Maßgeblich sind hierbei die Grenzen des Kirchenkreises Unna zum 

Zeitpunkt der Stiftungserrichtung. 

(3) Der Stiftungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

- Unterstützung der Substanzerhaltung von evangelischen Kirchen und Gemeindehäusern 

- Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit, 

- Unterstützung der Kirchenmusik 

- Unterstützung der Arbeit mit älteren Menschen 
- Unterstützung seelsorglicher Arbeit 

(4) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

(5) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Stifterinnen und Stifter und ihre Erben haben keinen Rechtsanspruch 

auf Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung. 

 

Verfahrenshinweise: 

 

1. Bei der Mittelvergabe sind die satzungsgemäßen Ziele der Stiftung zu berücksichtigen 
2. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung aus Stiftungsmitteln. 

3. Der Stiftungsrat entscheidet im Rahmen der förderungsfähigen Ziele unter Zugrundelegung der 

nachstehenden Förderkriterien. 

a) Der Stiftungsrat kann in jedem Kalenderjahr eine inhaltliche Vorgabe über die Verwendung der 

Stiftungsmittel vornehmen. 

 

b) Anträge sind schriftlich an den Stiftungsrat bis spätesten zum 15.10. eines jeden Jahres mit 

folgendem Inhalt zu stellen: 

- Kurzbeschreibung des Projektes 

- Kostenkalkulation 
- Darstellung der Gesamtfinanzierung 

- Begründung, weshalb Mittel der Stiftung benötigt werden 

Dafür ist das auf der Internetseite abgelegte Formular zu verwenden.  

 

c) Nach Durchführung der Maßnahme erstellt der Mittelnehmer einen Verwendungsnachweis 

(entweder: Kurzbericht, Foto, Zeitungsbericht o.ä.). 

 


